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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Amts-
Haftpflichtversicherung (AVB AmtsHV) für Beamte und 
Angestellte des öffentlichen Dienstes –  

Nur in Verbindung mit der Privat-Haftpflichtversicherung 

Stand 01.10.2015 

PL-AHV-1510 

 
Der Allgemeine Teil für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (Teil B) gilt sowohl für die Amts-Haftpflichtversicherung (AVB  
AmtsHV) als auch für die Private Haftpflichtversicherung .  
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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 

 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung. 
 

- Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken (Amtshaftpflichtrisiken) 

- Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung). 

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Prämienregulierung, zur 
Prämienangleichung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen. 

 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 

  
- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Prämienzahlung.  

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/ Kündigung. 

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen. 
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Abschnitt A1 – Amtshaftpflichtrisiko 
 
A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten  

(versichertes Risiko)  
 
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden 
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Richter oder Beam-
ter, Angestellter und Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes sowie als Soldat, nicht jedoch als 
Bundesfreiwilligendienstler. 

 
Die Versicherung schützt gegen Haftpflichtan-
sprüche aus Personen- und Sachschäden;  
 
Versicherungsschutz für Vermögensschäden 
ist besonders zu beantragen – Vermögens-
schadenhaftpflichtrisiko. 
 
Die Versicherung umfasst 
 
- Ansprüche geschädigter Dritter gegen den 

Versicherten, 
 

- Rückgriffsansprüche wegen Schäden, die 
der Dienstherr einem Dritten zu ersetzen 
hatte, 
 

- Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm 
unmittelbar zugefügter Schäden. 

 
A1-2 Mitversicherte Risiken 
 
A1-2.1 Mitversichert ist die Haftpflicht 

 
- aus Schäden, für die der Versicherte auf-

grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen öffentlich-rechtlichen Inhalts einzuste-
hen hat; 
 

- des dienstlichen Vertreters des Versicher-
ten, es sei denn, der Vertreter ist selbst 
entsprechend versichert;  

 

A1-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden 
Vertragsbestimmungen sind auf die mitversi-
cherten Personen entsprechend anzuwenden. 
Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue 
Risiko nur für eine mitversicherte Person ent-
steht. 
 

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen 
für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in 
der Person des Versicherungsnehmers oder 
einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt 
der Versicherungsschutz sowohl für den Versi-
cherungsnehmer als auch für die mitversicher-
ten Personen. 

 
A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag 

darf nur der Versicherungsnehmer ausüben. 
Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind so-
wohl der Versicherungsnehmer als auch die 
mitversicherten Personen verantwortlich. 

 
 

A1-2.5 Ehegatten / Lebenspartner 
 

Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines 
Zuschlages besonders vereinbart – die gesetz-
liche Haftpflicht des Ehegatten des Versiche-
rungsnehmers oder des Lebenspartners für die 
Dauer der häuslichen Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer. 
 

A1-2.6 Dienstschlüssel 
 
Mitversichert ist – soweit gegen Zahlung eines 
Zuschlages vereinbart – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers und/oder 
seines Ehegatten (oder des Lebenspartners für 
die Dauer der häuslichen Gemeinschaft mit 
dem Versicherungsnehmer) aus dem Abhan-
denkommen von Dienstschlüsseln. 

 
Die Höchstleistung je Schadenereignis beträgt 
30.000 Euro. 

 
A1-3  Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
 
A1-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass 

der Versicherungsnehmer wegen eines wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung einge-
tretenen Schadenereignisses (Versicherungs-
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich da-
raus ergebenden Vermögensschaden zur Fol-
ge hatte, aufgrund  

 
g e s e t z l i c h e r 

H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadensersatz in An-
spruch genommen wird. 
 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen 
Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an. 

 
A1-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprü-

che, auch wenn es sich um gesetzliche An-
sprüche handelt, 
 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfül-

lung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Min-
derung, auf Schadensersatz statt der Leis-
tung; 
 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, 
um die Nacherfüllung durchführen zu kön-
nen; 
 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Ver-
tragsgegenstandes oder wegen des Aus-
bleibens des mit der Vertragsleistung ge-
schuldeten Erfolges; 
 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im 
Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertrags-
erfüllung; 
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(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen 
Verzögerung der Leistung; 

 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung 

tretender Ersatzleistungen.  
 
A1-3.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprü-

che, soweit sie aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung oder Zusage über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen. 

 
A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht 

des Versicherers 
 
A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 
 

- die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
 

- die Abwehr unberechtigter Schadenser-
satzansprüche und 
 

- die Freistellung des Versicherungsneh-
mers von berechtigten Schadensersatz-
verpflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer auf-
grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleichs zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hier-
durch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versi-
cherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versi-
cherungsnehmers mit bindender Wirkung für 
den Versicherer festgestellt, hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustel-
len. 

 
A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 

Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadensersatzansprüche zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Ver-
sicherungsnehmers abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Ver-
sicherer bevollmächtigt, den Prozess zu füh-
ren. Der Versicherer führt dann den Rechts-
streit auf seine Kosten im Namen des Versi-
cherungsnehmers.  

 
A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines 

Schadensereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder ge-
nehmigt, so trägt der Versicherer die gebühre-

nordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine 

mitversicherte Person das Recht, die Aufhe-
bung oder Minderung einer zu zahlenden Ren-
te zu fordern, so ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, dieses Recht auszuüben. 

 
A1-5  Begrenzung der Leistungen (Versiche-

rungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, 
Serienschaden, Selbstbehalt) 
 

A1-5.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers 
ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein-
barten Versicherungssummen begrenzt. Dies 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. 

 
A1-5.2  Mehrere während der Wirksamkeit der Versi-

cherung eintretende Versicherungsfälle gelten 
als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle eingetreten ist, wenn diese 

 
- auf derselben Ursache, 

 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbe-

sondere sachlichem und zeitlichem, Zu-
sammenhang  
 
oder 
 

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen 
Mängeln  

 
beruhen. 
 

A1-5.3  Falls vereinbart, beteiligt sich der Versiche-
rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an 
der Entschädigungsleistung des Versicherers 
mit einem im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbehalt). 
Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprü-
che aus einem Versicherungsfall die Versiche-
rungssumme übersteigen, wird der Selbstbe-
halt vom Betrag der begründeten Haftpflichtan-
sprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unbe-
rührt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren 
Höhe den Selbstbehalt nicht übersteigt, zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
sprüche verpflichtet. 
 

A1-5.4  Die Aufwendungen des Versicherers für Kos-
ten werden nicht auf die Versicherungssum-
men angerechnet. 
 

A1-5.5  Übersteigen die begründeten Haftpflichtan-
sprüche aus einem Versicherungsfall die Ver-
sicherungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der Versiche-
rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprü-
che. 
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A1-5.6  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschä-
digten Rentenzahlungen zu leisten und über-
steigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungs-
fall noch verbleibenden Restbetrag der Versi-
cherungssumme, so wird die zu leistende  
Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapital-
wert der Rente vom Versicherer erstattet. 

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die 
entsprechende Vorschrift der Verordnung über 
den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem 
sich der Versicherungsnehmer an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssum-
me oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme über-
steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ih-
rem vollen Betrag von der Versicherungssum-
me abgesetzt. 
 

A1-5.7  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledi-
gung eines Haftpflichtanspruchs durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Ver-
halten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen. 

 
A1-6  Besondere Regelungen zu den einzelnen 

Berufsgruppen  
 
A1-6.1 Besonderheiten bei Pfarrern 
 

Mitversichert ist bei Pfarrern, soweit diese in öf-
fentlichen Schulen Unterricht erteilen, die ge-
setzliche Haftpflicht als Lehrer, nicht versichert 
bleibt die Tätigkeit als Pfarrer.  
 

A1-6.2 Besonderheiten bei Lehrern 
 

Mitversichert ist bei Lehrern die gesetzliche 
Haftpflicht aus 
 
- der Erteilung von Experimentalunterricht 

(auch mit radioaktiven Stoffen); 
 

- Leitung und/oder Beaufsichtigung von 
Schüler- oder Klassenreisen sowie Schul-
ausflügen und damit verbundenen Aufent-
halten in Herbergen und Heimen, auch bei 
vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis 
zu einem Jahr. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen 
in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb 
der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-

Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 
 

- der Erteilung von Nachhilfestunden; 
 

- der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist; 
  

A1-6.3 Besonderheiten bei Bundeswehr-, Bundes-
polizei-, Polizei und Zollangehörigen 

 
Mitversichert ist bei Bundeswehr-, Polizei-
/Bundespolizei und Zollangehörigen – soweit 
gegen Zahlung eines Zuschlages vereinbart – 
die gesetzliche Haftpflicht aus Abhandenkom-
men von fiskalischem Eigentum einschließlich 
Verwarnungsblocks gemäß dem Ordnungs-
widrigkeitengesetz.  
 
Die Höchstleistung je Schadenereignis beträgt 
1.000 Euro. Nicht versichert sind Haftpflichtan-
sprüche wegen Abhandenkommen von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen. 

 
A1-6.4  Besonderheiten bei staatlichen und kom-

munalen Baubeamten 
 

Eingeschlossen sind – abweichend nach A1- 
7.12 und A1-7.20 – auch Haftpflichtansprüche 
wegen  
 
- Senkungen eines Grundstücks (auch ei-

nes darauf errichteten Werkes oder eines 
Teiles eines solchen),  
 

- Erschütterungen infolge Rammarbeiten 
oder Erdrutschungen. 

 
Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, 
falls diese an einem Grundstück und/oder den 
darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen 
entstehen und es sich hierbei nicht um das 
Baugrundstück selbst handelt. 
 
Soweit der vorstehende Einschluss auch 
Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, 
besteht kein Versicherungsschutz über die 
Umwelthaftpflicht-Basisversicherung. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
Schäden am Bauwerk, das Gegenstand der 
dienstlichen Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers ist. 
 

A1-6.5 Haftpflichtversicherung und Regress-
Haftpflichtversicherung 

 
Mitversichert sind Haftpflichtschäden aus dem 
dienstlichen Gebrauch eines Kraftfahrzeuges 
des Dienstherrn gemäß den nachfolgenden 
Bedingungen: 

 
A1-6.5.1 Gegenstand 
 

Eingeschlossen sind – abweichend von A1-
7.14 – im Rahmen der nachfolgenden Bestim-
mungen Schäden, die durch den dienstlichen 
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Gebrauch eines Kraftfahrzeuges des Dienst-
herrn (auch wenn es für den dienstlichen Ge-
brauch vom Dienstherrn gemietet/geleast wur-
de) entstanden sind.  
Voraussetzung ist, dass der Versicherungs-
nehmer den Schaden schuldhaft herbeigeführt 
hat und dass er nach beamten- oder arbeits-
rechtlichen Bestimmungen in Anspruch ge-
nommen wird.  
 
Vorsätzlich herbeigeführte Schäden bleiben 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
gemäß A1-7.1.  
 

A1-6.5.2 Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
 

Versicherungsschutz wird dem Versicherungs-
nehmer für Schäden, die er durch den dienstli-
chen Gebrauch am Dienstfahrzeug verursacht 
hat, gewährt.  
 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen 
der Versicherungssumme 50.000 Euro und 
stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für 
alle Versicherungsfälle eines Jahres dar.  
 
Eine Beschädigung oder Zerstörung der Berei-
fung wird nur ersetzt, wenn sie durch ein Er-
eignis erfolgt, das gleichzeitig auch andere er-
satzpflichtige Schäden an dem Fahrzeug ver-
ursacht hat. 
 

A1-6.5.3  Regress-Haftpflichtversicherung 
 
Versicherungsschutz wird dem Versicherungs-
nehmer für Regress-Ansprüche des Dienst-
herrn auf Grund von Personen- oder Sach-
schäden Dritter gewährt, sofern keine ander-
weitige Haftpflichtversicherung eintrittspflichtig 
ist oder von anderer Stelle Ersatz erlangt wer-
den kann.  
 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen 
der Versicherungssumme je Versicherungsfall 
1 Mio. Euro pauschal für Personen- und Sach-
schäden, maximal das Doppelte für alle Versi-
cherungsfälle eines Jahres.  
Vermögensschäden sind nicht versichert. 
 

A1-6.5.4  Ausschlüsse 
 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer 
 
- bei Eintritt des Versicherungsfalles auf öf-

fentlichen Wegen und Plätzen nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat oder 
 

- den Versicherungsfall infolge des Genus-
ses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel herbeigeführt hat 
oder 

 
- das Fahrzeug unberechtigt gebraucht hat 

oder 
 

- sich nach einem Versicherungsfall uner-
laubt vom Unfallort entfernt hat (§ 142 
StGB). 

 
A1-6.6 Vermögensschäden, Abhandenkommen 

von Sachen 
 
Dieser Versicherungsschutz kann durch be-
sondere Vereinbarung erweitert werden auf die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 
des Versicherungsnehmers wegen 

 
A1-6.6.1 Vermögensschäden, die weder durch Perso-

nen- noch durch Sachschäden entstanden 
sind; 

 
A1-6.6.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sa-

chen; hierauf finden dann die Bestimmungen 
über Sachschäden Anwendung. 
 

A1-7  Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen: 

 
A1-7.1  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden  

 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 
aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben.  

 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-7.2  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schäd-

lichkeit von Arbeiten und sonstigen Leis-
tungen  

 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 
aller Personen, die den Schaden dadurch ver-
ursachen, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit Arbeiten 
oder sonstige Leistungen erbringen.  
 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 

A1-7.3  Ansprüche der Versicherten untereinander  
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche  
 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder 

der in A1-7.4 benannten Personen gegen 
die mitversicherten Personen,  
 

(2) zwischen mehreren Versicherungsneh-
mern desselben Versicherungsvertrags,  

 
(3) zwischen mehreren mitversicherten Per-

sonen desselben Versicherungsvertrags.  
 

Diese Ausschlüsse gelten auch für Ansprüche 
von Angehörigen der vorgenannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben.  
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A1-7.4  Schadenfälle von Angehörigen des Versi-
cherungsnehmers und von wirtschaftlich 
verbundenen Personen 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den 
Versicherungsnehmer  
 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, 

die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft le-
ben oder die zu den im Versicherungsver-
trag mitversicherten Personen gehören;  
 

Als Angehörige gelten  
 
- Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 

Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbare Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, 
 

- Eltern und Kinder, 
 

- Adoptiveltern und –kinder, 
 

- Schwiegereltern und -kinder,  
 

- Stiefeltern und -kinder,  
 

- Großeltern und Enkel,  
 

- Geschwister sowie  
 

- Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer an-gelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind).  

 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder 

Betreuern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist; 
 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist; 
 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haf-
tenden Gesellschaftern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist; 
 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und In-
solvenzverwaltern. 

 
Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch 
für Ansprüche von Angehörigen der dort ge-
nannten Personen, die mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 

 
A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-

macht, besonderer Verwahrungsvertrag 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den an fremden Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtig-
ter oder Beauftragter des Versicherungsneh-
mers diese Sachen geleast, gepachtet, gelie-
hen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat 
oder sie Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrags sind. 

 
A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten 

Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den an vom Versicherungsnehmer hergestell-
ten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Her-
stellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ur-
sache und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Ein-
zelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwen-
dung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rech-
nung des Versicherungsnehmers die Herstel-
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen übernommen 
haben. 

 
A1-7.7 Asbest 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen 
oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
 

A1-7.8 Gentechnik 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den, die zurückzuführen sind auf  
 
(1) gentechnische Arbeiten, 

 
(2) gentechnisch veränderte Organismen 

(GVO), 
 

(3) Erzeugnisse, die  
 
- Bestandteile aus GVO enthalten, 

 
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO herge-

stellt wurden. 
 

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverlet-
zungen 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-
verletzungen. 
 

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und 
sonstige Diskriminierung 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
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Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskrimi-
nierungen. 

 
A1-7.11 Übertragung von Krankheiten 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
 
(1) Personenschäden, die aus der Übertra-

gung einer Krankheit des Versicherungs-
nehmers resultieren, 
 

(2) Sachschäden, die durch Krankheit der 
dem Versicherungsnehmer gehörenden, 
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tie-
re entstanden sind. 

 
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
handelt hat. 
 

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen,  
 Überschwemmungen, Abwässer 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sach-
schäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, welche entstehen durch  
 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusli-

che Abwässer handelt. 
 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erd-

rutschungen,  
 

(3) Überschwemmungen stehender oder flie-
ßender Gewässer. 

 
A1-7.13  Strahlen 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zu-
sammenhang mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen stehen (z.B. Strahlen von radioaktiven 
Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

 
A1-7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger, 

Schienenfahrzeuge 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den, die der Versicherungsnehmer, eine mit-
versicherte Person oder eine von ihnen bestell-
te oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Kraftfahrzeugs, Kraftfahrzeug-
Anhängers, Schienenfahrzeugs (auch Schwe-
bebahnen) verursachen. 
 

A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche  
 

(1) wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, eine mitversicherte Person oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 

oder Raumfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden. 
 

(2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahr-
zeugen, der mit diesen beförderten Sa-
chen, der Insassen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge aus  

 
- der Planung oder Konstruktion, Herstel-

lung oder Lieferung von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder Teilen von Luft- oder 
Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersicht-
lich für den Bau von Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeugen bestimmt waren, 
 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, In-
spektion, Überholung, Reparatur, Beförde-
rung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
deren Teilen. 

 
(3) gegen den Versicherungsnehmer als Ei-

gentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer 
und Nutznießer von Luftlandeplätzen. 
 

(4) aus der Flugsicherungs-, Flug- und 
Schiffslotsentätigkeiten. 

 
A1-7.16 Wasserfahrzeuge 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den, die der Versicherungsnehmer, eine mit-
versicherte Person oder eine von ihnen bestell-
te oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Wasserfahrzeugs verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen 
werden. 

 
A1-7.17 Schäden durch Bearbeitung fremder Sa-

chen (Tätigkeitsschäden) 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Tätig-
keitsschäden.  
 
Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden 
Sachen und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden durch eine betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit, die dadurch entstanden 
sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein 
Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers  
 
(1) an diesen Sachen tätig geworden ist (Be-

arbeitung, Reparatur, Beförderung, Prü-
fung oder dergleichen), 
 

(2) diese Sachen zur Durchführung seiner Tä-
tigkeiten als Werkzeug, Hilfsmittel, Materi-
alablagefläche oder dergleichen benutzt 
hat oder 
 

(3) Sachen beschädigt hat, die sich im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben. Sind zum Zeitpunkt der 
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Tätigkeit offensichtlich notwendige 
Schutzvorkehrungen getroffen worden, um 
diese Schäden zu vermeiden, liegt kein 
Tätigkeitsschaden vor.  

 
Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher 
Tätigkeitsschaden nur dann vor, wenn diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Tätigkeit betroffen gewesen, unmittelbar 
benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich befunden haben.  

 
A1-7.18 Schäden im Zusammenhang mit der Über-

tragung elektronischer Daten 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus dem Austausch, der Übermittlung und 
der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit 
es sich handelt um Schäden aus 
 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbar-

machung oder Veränderung von Daten, 
 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern 
von Daten, 

 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen 

Datenaustausch, 
 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder In-
formationen 

 
(5) Software-Erstellung, -Handel, 

-Implementierung, -Pflege; 
 

(6) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation,  
-Einweisung, -Schulung; 
 

(7) Netzwerkplanung, -installation,  
-integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 
 

(8) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B.  
Access-, Host-, Full-Service-Providing; 
 

(9) Betrieb von Datenbanken. 
 
A1-7.19  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vor-

kommenden Schadenereignissen 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen. Ansprüche aus § 110 Sozialge-
setzbuch VII sind jedoch mitversichert. 

 
A1-7.20  Umweltrisiko  
 

Ausgeschlossen sind  
 

A1-7.20.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz oder anderen auf der EU 
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basie-
renden nationalen Umsetzungsgesetzen gel-
tend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem 
Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Er-

stattung der durch solche Umweltschäden ent-
standenen Kosten in Anspruch genommen 
wird.  

 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche 
Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen 
des Umweltschadensgesetzes oder anderer 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten. 

 
A1-7.20.2  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 

Umwelteinwirkung. 
 

Dieser Ausschluss gilt nicht 
 
(1) im Rahmen der Versicherung privater 

Haftpflichtrisiken 
 

oder 
 

(2) für Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte 
Erzeugnisse (auch Abfälle),durch Arbeiten 
oder sonstige Leistungen nach Ausführung 
der Leistung oder nach Abschluss der Ar-
beiten entstehen (Produkthaftpflicht). 
 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für 
Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der 
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 

 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässer-

schädliche Stoffe herzustellen, zu verar-
beiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 
 

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 

 
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz die-

nenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 

 
- Abwasseranlagen 

 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für sol-
che Anlagen bestimmt sind. 

 
A1-7.21  Ärztliche Tätigkeit 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus ärztlicher oder tierärztlicher Tätigkeit 
(auch Amts-, Landgerichtsärzte und Ärzte in 
Justizvollzugsanstalten). 

 
A1-7.22  Nebenberufe 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus Nebenämtern und Nebenbeschäfti-
gungen, soweit sie nicht dienstlich angeordnet 
sind. 
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A1-7.23  Jagdliche Betätigung 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-
den aus der Jagdausübung. 
 

A1-7.24 Brennbare und explosible Stoffe  
 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 
aller Personen, die den Schaden durch be-
wusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflicht-
widrigen Umgang mit brennbaren oder explo-
siblen Stoffen verursacht haben.  
 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos 

(Erhöhungen und Erweiterungen) 
 
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers 
 

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des ver-
sicherten Risikos. 

 Dies gilt nicht 
 
(1) für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 

von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie 

 
(2) für sonstige Risiken, die der Versiche-

rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-
terliegen. 

 
A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos 

durch Änderung bestehender oder Erlass neu-
er Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 

 
A1-9  Neu hinzukommende Risiken  

(Vorsorgeversicherung) 
 
A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Risiken, die nach Abschluss des 
Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort 
versichert. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach 
Aufforderung des Versicherers jedes neue Ri-
siko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Prämienrech-
nung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rück-
wirkend ab dessen Entstehung. 

 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue 
Risiko angezeigt wurde, so hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen, dass das neue Ri-
siko erst nach Abschluss der Versicherung und 
zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 

dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen 
war. 
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Ri-
siko eine angemessene Prämie zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe der Prä-
mie innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Ri-
siko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
 

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist 
von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 
von A1-9.1 Absatz 4 auf den Betrag von 
250.000 Euro für Personenschäden und 
75.000 Euro für Sachschäden und – soweit 
vereinbart – 10.000 Euro für Vermögensschä-
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungs-
schein geringere Versicherungssummen fest-
gesetzt sind. 

 
A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt 

nicht für 
 

(1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten 
oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen; 
 

(2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb 
oder Führen von Bahnen; 
 

(3) Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen, mit 
Ausnahme von versicherungspflichtigen 
Hunden; 

 
(4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen 

werden und deshalb im Rahmen von kurz-
fristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind; 

 
 
Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
A(GB)-1  Abtretungsverbot 
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner end-
gültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfän-
det werden. Eine Abtretung an den geschädig-
ten Dritten ist zulässig. 
 

A(GB)-2  Veränderungen des versicherten Risikos 
und Auswirkung auf die Prämie  
(Prämienregulierung) 
 

A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforde- 
rung mitzuteilen, ob und welche Änderungen 
des versicherten Risikos gegenüber den frühe-
ren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforde-
rung kann auch durch einen Hinweis auf der 
Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Auf-
forderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
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dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestell-
ten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft. 

 
A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versi-

cherungsnehmers oder sonstiger Feststellun-
gen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Ver-
änderung berichtigt (Prämienregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung 
beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte 
Mindestprämie darf dadurch nicht unterschrit-
ten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindest-
prämie werden berücksichtigt. 

 
A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht-

zeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen wa-
ren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prä-
mie verlangen. Werden die Angaben nachträg-
lich gemacht, findet eine Prämienregulierung 
statt. Eine vom Versicherungsnehmer zu viel 
gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn 
die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie er-
folgten. 

 
A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 

Anwendung auf Versicherungen mit Prämien-
vorauszahlung für mehrere Jahre. 

 
A(GB)-3 Prämienangleichung und Kündigungsrecht 

nach Prämienangleichung 
 
A(GB)-3.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der 

Prämienangleichung. Soweit die Prämien nach 
Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet 
werden, findet keine Prämienangleichung statt. 
Mindestprämien unterliegen unabhängig von 
der Art der Prämienberechnung der Prämien-
angleichung. 

 
A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich 

mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prä-
mien, um welchen Prozentsatz sich im vergan-
genen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der All-
gemeinen Haftpflichtversicherung zugelasse-
nen Versicherer gegenüber dem vorvergange-
nen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den er-
mittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst 
niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.  

 
 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die 

speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

 
 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines 

Kalenderjahres ist die Summe der in diesem 
Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 

durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle. 

 
A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer 

berechtigt, im Falle einer Verminderung ver-
pflichtet, die  Folgejahresprämie um den sich 
aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu 
verändern (Prämienangleichung). Die verän-
derte Folgejahresprämie wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Prämienrech-
nung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlun-
gen des Versicherers in jedem der letzten fünf 
Kalenderjahre um einen geringeren Prozent-
satz als denjenigen erhöht, den der Treuhän-
der jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer die Folge-
jahresprämie nur um den Prozentsatz erhöhen, 
um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; die-
se Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 
die sich nach dem vorstehenden Absatz erge-
ben würde. 

 
A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder 

A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Prä-
mienangleichung. Diese Veränderung ist je-
doch in den folgenden Jahren zu berücksichti-
gen. 

 
A(GB)-3.5 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämien-

angleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich 
der Umfang des Versicherungsschutzes än-
dert, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit so-
fortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem 
Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämienerhö-
hung wirksam werden sollte.  

 
 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer 

in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hin-
zuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Prämienerhöhung zuge-
hen. 

 
 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer be-

gründet kein Kündigungsrecht. 
 
A(GB)-4   Schiedsgerichtsvereinbarungen  

(gilt nicht für private Haftpflichtrisiken) 
 
Die Vereinbarung von Schiedsgerichts-
verfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls 
beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, 
wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestan-
forderungen entspricht: 

 
Das Schiedsgericht besteht aus mindestens 
drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Ju-
rist sein und soll die Befähigung zum Richter-
amt haben. Haben die Parteien ihren Firmen-
sitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem 
Land der Parteien angehören. 
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Das Schiedsgericht entscheidet nach materiel-
lem Recht und nicht lediglich nach billigem Er-
messen (ausgenommen im Falle eines Ver-
gleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung 
am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzu-
wendende materielle Recht muss bei Ab-
schluss der Schiedsgerichtsvereinbarung fest-
gelegt sein. 
 
Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt 
und begründet. In seiner Begründung sind die 
die Entscheidung tragenden Rechtsnormen 
anzugeben. 
 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem 
Versicherer die Einleitung von Schieds-
gerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und 
dem Versicherer die Mitwirkung am Schieds-
gerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung 
des Versicherers an Verfahren des ordentli-
chen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsicht-
lich der Auswahl des vom Versicherungsneh-
mer zu benennenden Schiedsrichters ist dem 
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung 
einzuräumen. 
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A2-1 Gegenstand der Versicherung 
 
A2-1.1 Versichert ist - abweichend von A1-7.20.2 

(AVB AmtsHV) - im Rahmen und Umfang des 
Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers 
wegen Personen- und Sachschäden durch 
Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Was-
ser (einschließlich Gewässer), wenn diese 
Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tä-
tigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die 
unter A2-2 fallen. 

 
Mitversichert sind gem. A1-6.6.1 (AVB 
AmtsHV) Vermögensschäden aus der Verlet-
zung von Aneignungsrechten, des Rechts am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten 
oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschä-
den behandelt. 

 
A2-1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn 

gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im 
räumlichen und gegenständlichen Zusammen-
hang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft 
oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, 
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu 
sein. 

 
Nicht versichert ist die Verwendung von Klär-
schlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Dünge-, Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämp-
fungs- und Desinfektionsmitteln. 
 

A2-1.3  Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf 
die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten,  

 
 

die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwäs-
ser und mit diesen in Gewässer gelangen. 

 
A2-2  Risikobegrenzung 
 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Um-
welteinwirkungen aus 
 

A2-2.1  Anlagen des Versicherungsnehmers, die be-
stimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzu-
stellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHGAnlagen). 

 
A2-2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. 

Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweItHG-Anlagen). 

 
A2-2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach 

dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht un-
terliegen (sonstige deklarierungspflichtige An-
lagen). 

 
A2-2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers 

oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen 
in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Ge-
wässer derart, dass die physikalische, chemi-
sche oder biologische Beschaffenheit des 
Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwir-
kungsrisiko). 
 

A2-2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. 
Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweItHG-Anlagen / Pflichtversicherung). 

 
A2-2.6  Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 

Demontage, Instandhaltung und Wartung von 
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Anlagen, oder Teilen, die ersichtlich für Anla-
gen, gem. A2-2.1- A2-2.5 bestimmt sind. 

 
A2-3  Erweiterung des Versicherungsschutzes 
 
A2-3.1 Kleingebinderegelung 
 

Abweichend von A2-1.1 und A2-2.1 (AVB 
AmtsHV) ist die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden aus Kleingebinden bis 250 Liter bzw. 
Kilogramm je Einzelbehälter und bis 3000 Liter 
bzw. Kilogramm Gesamtlagermenge - bezogen 
auf ein Betriebsgrundstück, sofern es sich 
hierbei nicht um UmweItHGAnlagen gemäß 
A2-2.2 und A2-2.5 oder sonstige deklarie-
rungspflichtige Anlagen gemäß A2-2.3 handelt, 
mitversichert. 
 
Wird eine dieser Mengenschwellen überschrit-
ten, erlischt - abweichend von A1-8.1 (AVB 
AmtsHV) - die Mitversicherung dieses Risikos 
vollständig. Der Versicherungsschutz bedarf 
insoweit besonderer Vereinbarung; 
 

A2-3.2  Lagerung von Heizöl 
 
Abweichend von A2-1.1 und A2-2.1 sind Heiz-
öltanks mit einem Gesamtfassungsvermögen 
von maximal 10.000 Litern mitversichert; 
 

A2-3.3  Benzin-, Öl-, Fettabscheider 
 

Abweichend von A2-1.1 und A2-2.4 ist die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden durch 
Leichtflüssigkeitsabscheider (z. B. Öl-, Benzin-
abscheider) sowie Fett- bzw. Stärkeabscheider 
mitversichert; 
 

A2-3.4  Umwelthaftpflicht-Regressrisiko 
 

Falls ausdrücklich vereinbart, ist - abweichend 
von A2-2.6 – die gesetzliche Haftpflicht aus 
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 
Demontage, Instandhaltung und Wartung von 
Anlagen gem. A2-2.1 – A2-2.5 oder Teilen, die 
ersichtlich für Anlagen gem. A2-2.1 – A2-2.5 
bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 
 
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer 
gem. A1-7.12 (1) (AVB AmtsHV) findet insoweit 
keine Anwendung. 
 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falls werden unter den in A2-5 genannten Vo-
raussetzungen durch den Versicherer ersetzt, 
sofern Regressansprüche des Inhabers der 
Anlage gegen den Versicherungsnehmer be-
stehen können. 

 
A2-4  Versicherungsfall  
 

Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 
(AVB AmtsHV) – die nachprüfbare erste Fest-
stellung des Personenschadens (Tod, Verlet-
zung oder Gesundheitsschädigung von Men-
schen), Sachschadens (Beschädigung oder 

Vernichtung von Sachen) oder eines gem. A2-
1.1 mitversicherten Vermögensschadens durch 
den Geschädigten, einen sonstigen Dritten 
oder den Versicherungsnehmer.  
 
Der Versicherungsfall muss während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sein. 
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu die-
sem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang 
des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhe-
bung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

  
A2-5 Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles 
 
A2-5.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein 

Versicherungsfall eingetreten ist, 
 

- nach einer Störung des Betriebes 
 
oder 
 
- aufgrund behördlicher Anordnung 

 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für 
Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung 
eines sonst unvermeidbar eintretenden Perso-
nen-, Sach- oder gem. A2-1.1 mitversicherten 
Vermögensschadens. Die Feststellung der Stö-
rung des Betriebes oder die behördliche An-
ordnung müssen in die Wirksamkeit der Versi-
cherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist. 
 

A2-5.2  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anord-
nungen im Sinne von A2-5.1 werden unter den 
dort genannten Voraussetzungen unbeschadet 
der Tatsache übernommen, dass die Maß-
nahmen durch den Versicherungsnehmer oder 
im Wege der Ersatzvornahme durch die Be-
hörde ausgeführt werden. 

 
A2-5.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
 
A2-5.3.1  dem Versicherer die Feststellung einer derarti-

gen Störung des Betriebes oder eine behördli-
che Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwen-
dungen auf den Umfang zu begrenzen, der 
notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-
deneintritt zu verhindern oder den Schadenum-
fang zu mindern und auf Verlangen des Versi-
cherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd-
liche Anordnungen einzulegen 
 
oder 
 

A2-5.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen. 

 
A2-5.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 

A2-5.3 genannten Obliegenheiten vorsätzlich, 
so werden ihm im Rahmen des für Aufwen-
dungen gem. A2-5 vereinbarten Gesamtbetra-
ges nur die notwendigen und objektiv geeigne-
ten Aufwendungen ersetzt. 
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Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 
A2-5.3 genannten Obliegenheiten grob fahrläs-
sig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige 
über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen 
in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmer entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
 
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versi-
cherer zum Ersatz etwaiger über die notwendi-
gen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für 
den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 
 

A2-5.5  Aufwendungen werden im Rahmen der verein-
barten Versicherungssumme und der Jahres-
höchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbe-
trag von EUR 250.000,- je Störung des Betrie-
bes oder behördlicher Anordnung und Versi-
cherungsjahr ersetzt. 

 
Der Versicherungsnehmer hat von den Auf-
wendungen EUR 500,- selbst zu tragen. 
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen 
zu einem Schaden, so werden die vom Versi-
cherer ersetzten Aufwendungen auf die für den 
Versicherungsfall maßgebende Versicherungs-
summe angerechnet, es sei denn, dass der Er-
satz dieser Aufwendungen im Rahmen der 
Jahreshöchstersatzleistung eines früheren 
Versicherungsjahres die Ersatzleistung für 
Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 
 

A2-5.6  Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwen-
dungen – auch soweit sie sich mit Aufwendun-
gen im Sinne von A2-5.1 decken - zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Si-
cherung oder Sanierung von Betriebseinrich-
tungen, Grundstücken oder Sachen (auch ge-
mietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des 
Versicherungsnehmers; auch für solche, die 
früher im Eigentum oder Besitz des Versiche-
rungsnehmers standen. 

 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung eines sonst 
unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß A2-1.1 mitversicherten Vermö-
gensschadens, falls Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungs-
nehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht 
betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen. 
 

A2-6  Nicht versicherte Tatbestände 
 
Nicht versichert sind 
 

A2-6.1  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch ent-
stehen oder entstanden sind, dass beim Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, 
verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche 
Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer ge-
langen.  
 
Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf ei-
ner Störung des Betriebes beruhen.  
 

A2-6.2  Ansprüche wegen Schäden, die durch be-
triebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder 
in Kauf genommene Umwelteinwirkungen ent-
stehen. 

 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
den Nachweis erbringt, dass er nach dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt der schaden-
ursächlichen Umwelteinwirkungen unter den 
Gegebenheiten des Einzelfalles die Möglichkei-
ten derartiger Schäden nicht erkennen musste. 
 

A2-6.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits 
eingetretener Schäden. 

 
A2-6.4  Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maß-

gabe früherer Versicherungsverträge Versiche-
rungsschutz besteht oder hätte beantragt wer-
den können. 

 
A2-6.5  Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus 

ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach 
Beginn des Versicherungsverhältnisses 
Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die 
zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelt-
einwirkung betroffen waren. 

 
A2-6.6  Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, 

Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich-
tungen zur Endablagerung von Abfällen. 

 
A2-6.7  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom 

Versicherungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonsti-
ge Leistungen nach Ausführung der Leistung 
oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 
(Produkthaftpflicht). 

 
Wird Versicherungsschutz nach A2-3.2 ge-
nommen, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 
 

A2-6.8  Ansprüche wegen Schäden, die durch vom 
Versicherungsnehmer hergestellte oder gelie-
ferte Abfälle nach Auslieferung entstehen. 

 
A2-6.9  Ansprüche gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an 
den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

 
A2-6.10  Ansprüche gegen die Personen (Versiche-

rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden dadurch verursachen, dass sie 
es bewusst unterlassen, die vom Hersteller ge-
gebenen oder nach dem Stand der Technik 
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einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsan-
weisungen für Anwendung, regelmäßige Kon-
trollen, Inspektionen oder Wartungen zu befol-
gen oder notwendige Reparaturen bewusst 
nicht ausführen. 

 
A2-6.11  Ansprüche wegen genetischer Schäden  
 
A2-6.12  Ansprüche  
 

- wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 
BBergG), soweit es sich handelt um die 
Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteilen und Zubehör; 
 

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. 
S. d. § 114 BBergG) durch schlagende 
Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrü-
che sowie Kohlenstaubexplosionen. 

 
A2-6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Verän-

derung der Lagerstätte des Grundwassers oder 
seines Fließverhaltens. 

 
A2-6.14  Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich 

auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 

A2-6.15  Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Ein-
reißarbeiten an Bauwerken sowie von Spren-
gungen, sofern nicht eine besondere Vereinba-
rung hierüber mit dem Versicherer getroffen 
worden ist. 

  
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen 
worden ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen 
Sachschäden, die entstehen 
 
- bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem 

Umkreis, dessen Radius der Höhe des 
einzureißenden Bauwerks entspricht, 
 

- bei Sprengungen an Immobilien in einem 
Umkreis von weniger als 150 Metern. 

 
A2-6.16  Ansprüche wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schä-
den, die der Versicherungsnehmer, ein Mitver-
sicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeu-
ges in Anspruch genommen werden. 
 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit-

versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 
 
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraft-
fahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des 
Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird. 
 
Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages 
eine abweichende Regelung getroffen wurde, 
gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 
 

A2-6.17  Ansprüche wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen 
werden. 

 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mit-
versicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 
- der Planung oder Konstruktion, Herstel-

lung oder Lieferung von Luftfahrzeugen 
oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die 
Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahr-
zeugen oder den Einbau in Luftfahrzeuge 
bestimmt waren, 
 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, In-
spektion, Überholung, Reparatur, Beförde-
rung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahr-
zeugteilen, 

 
und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, 
der mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luftfahrzeuge. 
 

A2-7  Versicherungssummen/ Maximierung/ Se-
rienschadenklausel / Selbstbehalt 

 
A2-7.1  Versicherungssumme: siehe Eintragung im 

Antrag/ Versicherungsschein bzw. Nachträgen 
zum Versicherungsschein. 

 
Die vereinbarte Versicherungssumme bildet 
auch die Höchstersatzleistung des Versiche-
rers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 
  

A2-7.2  Für den Umfang der Leistung des Versicherers 
bildet die angegebene Versicherungssumme 
die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt. 
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Mehrere während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eintretende Versicherungsfälle 
 
- durch dieselbe Umwelteinwirkung 

 
- durch mehrere unmittelbar auf derselben 

Ursache oder unmittelbar auf den gleichen 
Ursachen beruhenden Umwelteinwirkun-
gen, wenn zwischen gleichen Ursachen 
ein innerer, insbesondere sachlicher und 
zeitlicher, Zusammenhang besteht, 

 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen 
Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. 
 
A1-5.2 (AVB AmtsHV) wird gestrichen. 
 

A2-7.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versi-
cherungsfall von der Schadenersatzleistung 
EUR 500,- selbst zu tragen. 

 
A2-8  Nachhaftung 
 
A2-8.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des 

vollständigen oder dauernden Wegfalls des 
versicherten Risikos oder durch Kündigung des 
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, 
so besteht der Versicherungsschutz für solche 
Personen-, Sach- oder gem. A2-1.1 mitversi-
cherte Vermögensschäden weiter, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses noch nicht festge-
stellt waren, mit folgender Maßgabe: 
 
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer 

von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet. 
 

- Der Versicherungsschutz besteht für die 
gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen 
des bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses geltenden Versicherungsum-
fanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme 
des Versicherungsjahres, in dem das Ver-
sicherungsverhältnis endet. 

 

A2-8.2  A2-8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Laufzeit des Versicherungsver-
hältnisses ein versichertes Risiko teilweise 
wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeit-
punkt des Wegfalls des versicherten Risikos 
abzustellen ist. 

 
A2-9  Versicherungsfälle im Ausland 
 
A2-9.1  Eingeschlossen sind im Umfang von A2-1 - 

abweichend von A1-7.19 (AVB AmtsHV) - auch 
im Ausland eintretende Versicherungsfälle,  
 
- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland 

oder eine Tätigkeit im Sinne von A2-3.2 im 
Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für 

Tätigkeiten im Sinne von A2-3.2 nur, wenn 
die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für 
das Ausland bestimmt waren; 
 

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus 
der Teilnahme an Ausstellungen und Mes-
sen. 

 
A2-9.2  Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind 

eingeschlossen im Umfang von A2-1 – abwei-
chend von A1-7.19 (AVB AmtsHV) – auch im 
Ausland eintretende Versicherungsfälle, 

 
A2-9.2.1  die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung 

von Anlagen oder Teilen im Sinne von A2-3.2 
zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder 
Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt wa-
ren; 

 
A2-9.2.2  die auf die Montage, Demontage, Instandhal-

tung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im 
Sinne von A2-3.2 zurückzuführen sind, wenn 
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

 
A2-9.2.3  die auf die sonstige Montage, Demontage, 

Instandhaltung oder Wartung zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfol-
gen. 

 
Zu A2-9.2: 
 
Der Versicherungsschutz besteht nur für sol-
che Personen- und Sachschäden, die Folgen 
einer plötzlichen und unfallartigen Störung des 
bestimmungsgemäßen Betriebes sind, Auf-
wendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gemäß A2-5 werden nicht ersetzt. 
 
Zu A2-9.2.2 und A2-9.2.3 
 
Besonderer Vereinbarung bedarf die Versiche-
rung der Haftpflicht für im Ausland gelegene 
Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produkti-
ons- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und 
dgl. 
 

A2-9.3  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
 
A2-9.3.1  aus Arbeitsunfällen von Personen, die vom 

Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt 
oder dort mit der Durchführung von Arbeiten 
betraut worden sind. Eingeschlossen bleiben 
jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfäl-
len, die den Bestimmungen des Sozialgesetz-
buches VII unterliegen (siehe A1-7.19 AVB 
AmtsHV). 

 
A2-9.3.2  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe-

sondere punitive oder exemplary damages; 
 
A2-9.3.3  nach den Art. 1972 ff und 2270 und den damit 

im Zusammenhang stehenden Regressan-
sprüchen nach Art. 1147 des französischen 
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderen Länder. 

 



 

PL-AHV-1510, Stand 01.10.2015 Seite 18 von 19 

A2-9.4  Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden – abweichend von A1-5.4 (AVB 
AmtsHV) – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. 

 
Kosten sind: 
 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schaden-
ermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem 
Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt 
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 
 

A2-9.5  Bei Versicherungsfällen in USA, US-Territorien 
und Kanada geltend gemachten Ansprüchen 
gilt folgendes: 

 
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an je-
dem Schaden mit 20 %, mindestens EUR 
2.500,- je Einzelanspruch.  
 
Dieser Selbstbehalt gilt auch für die vorge-
nannten Kosten. 
 

A2-9.6  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in 
Euro. 

 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, 
die der Europäischen Währungsunion angehö-
ren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versi-
cherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem 
der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 
 

A2-10  Inländische Versicherungsfälle, die im Aus-
land geltend gemacht werden 

 
Für Ansprüche, die im Ausland geltend ge-
macht werden, gilt: 
 

A2-10.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
bleiben Ansprüche: 

 
- auf Entschädigung mit Strafcharakter, ins-

besondere punitive oder exemplary 
damages; 
 

- nach den Art. 1972 ff und 2270 und den 
damit im Zusammenhang stehenden Re-
gressansprüchen nach Art. 1147 des fran-
zösischen Code Civil oder gleichartiger 
Bestimmungen anderen Länder. 

 
A2-10.2  Aufwendungen des Versicherers für Kosten 

werden – abweichend von A1-5.4 AVB 
AmtsHV – als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet. 

 
Kosten sind: 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Ge-
richtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-

denermittlungskosten, auch Reisekosten, die 
dem Versicherer nicht selbst entstehen.  
 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind; 
 

A2-10.3  Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-
Territorien und Kanada geltend gemacht wer-
den, gilt: 
Selbstbehalt des Versicherungsnehmers an je-
dem Schaden: 
 
20%, mindestens EUR 2.500,-. Kosten gelten 
als Schadensersatzleistungen. 
 

A2-10.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in 
Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der 
Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro- Betrag bei einem in der Euro-
päischen Währungsunion gelegenen Geldinsti-
tut angewiesen ist. 

 
A2-11  Kumulklausel 
 

Besteht für mehrere Versicherungsfälle 
 
- die auf derselben Ursache oder 

 
- die auf gleichen Ursachen, zwischen de-

nen ein innerer, insbesondere sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang besteht,  

 
Versicherungsschutz sowohl nach dieser Um-
welt-Haftpflichtversicherung als auch nach ei-
ner Betriebs-Haftpflichtversicherung, so be-
steht für jeden dieser Versicherungsfälle Versi-
cherungsschutz nur im Rahmen der für den je-
weiligen Vertrag vereinbarten Versicherungs-
summe. 

 
Für alle diese Versicherungsfälle steht bei glei-
cher Versicherungssumme diese maximal ein-
mal zur Verfügung. 
 
Bei unterschiedlichen Versicherungssummen 
steht unter Berücksichtigung der Zuordnung 
gemäß Satz 1 für alle Versicherungsfälle ma-
ximal die höhere Versicherungssumme zur 
Verfügung. 
 
Sofern die in der Betriebshaftpflicht- bzw. der 
Umwelthaftpflichtversicherung gedeckten Ver-
sicherungsfälle in unterschiedliche Versiche-
rungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der 
maximalen Versicherungssumme für sämtliche 
Versicherungsfälle das Versicherungsjahr 
maßgeblich, in dem das erste im Rahmen der 
Betriebshaftpflicht gedeckte Schadenereignis 
eingetreten ist. 
 

A2-12 Klarstellung bei Zusammentreffen von Um-
welthaftpflicht-Basisversicherung und Um-
welthaftpflicht-Anlagenversicherung 

 



 

PL-AHV-1510, Stand 01.10.2015 Seite 19 von 19 

Diese Umwelthaftpflicht-Basisversicherung hat 
keine Gültigkeit, wenn ein separater Vertrag für 
die Umwelthaftpflichtversicherung von umwelt-
gefährdenden Anlagen besteht. In diesem Fall 
ist das Umwelthaftpflicht-Basisrisiko aus-
schließlich im Rahmen der separaten Umwelt-
haftpflicht-Anlagenversicherung versichert. 


